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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott allen Menschen 
sein unverbrüchliches Ja zugesagt hat. Gott genügt sich nicht 
selbst. In seinem Sohn Jesus Christus ist er für uns Mensch 
geworden, ausnahmslos, und ohne Vorbehalt liebend bis zur 
letzten Konsequenz. Der Schriftsteller Rudolf Otto Wiemer 
drückt es in einer Verszeile so aus: „Das Wort ist verstehbar. 
Wer Ja sagt, meint Ja. Ich liebe bedeutet: Jetzt und für ewig“.  
Das Jawort Gottes weiterzugeben ist uns allen aufgetragen, 
vornehmlich den Leitungsträgern in der Kirche. Nur genügt 
es eben nicht, die Bibel zu zitieren und schöne Predigten zu 
halten, sondern im Sinne Jesu zu handeln. So haben 1993 die 
Bischöfe Kasper, Lehmann, Saier einen Vorstoß zu einem 
gerechteren Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen 
unternommen. Die Wiederzulassung der Betroffenen zum 
Herrenmahl scheiterte am Veto Roms: die kirchliche Lehre 
von der Unauflöslichkeit der Ehe dürfe nicht verdunkelt wer-
den. Mit der „Familiensynode“ 2015 erfolgt ein neuer Anlauf 
um die Kluft zwischen offizieller Lehre und gelebter Wirk-
lichkeit in Ehe und Familie zu überbrücken. „Fünf Männer 
hast du schon gehabt, und der jetzige ...“ (Joh 4). Lassen sich 
die Synodalen von der Barmherzigkeit Jesu anstecken? 
Allen eine gesegnete Weihnachtszeit Herbert Tyroller 

   
 
Der Zauber des Wenigen 
Wer kennt sie nicht, die einsamen Spaziergänge in dieser kar-
gen Jahreszeit? Die Natur hat ihr sommerlich buntes Kleid 
gewechselt und trägt jetzt erdfarbene Töne. Stille ist fühlbar. 

 
Kein Vogelgezwitscher mehr, nur vereinzelt Tierrufe sind zu 
hören. Menschenleere, Spinnweben von Tautropfen beschwert 
an Gräsern und blattlosen Zweigen, zarte Bodennebel. Dieser 
Zauber des Wenigen berührt die Seele, entschleunigt den All-
tag. Er ist auch eine Einladung unseres Schöpfers, das Wun-
der seines Schaffens auf diese Weise zu erfahren und dabei 
mit uns selbst in Berührung zu kommen.  Maria Ganser 

   
 
„Wo du hingehst, will auch ich hingehen; 
denn dein Gott ist auch mein Gott (Rut 1,16).“ Dieser Aus-
spruch Ruts, nach dem Tod ihres Mannes an ihre Schwieger-
mutter Noomi gerichtet, wird öfters zitiert, um die besonders 
tiefe Beziehung zweier Menschen zueinander zu verdeutli-

chen. Gerne auch bei Eheschließungen, wenn zwei Menschen 
einander ganz weit ihr Herz öffnen, einander ganz annehmen, 
ihrem Partner ihre ganze Zukunft anvertrauen, so einander 
Orientierung und Halt geben und hinführen zum Ziel des Le-
bens. Gute Ehen werden bekanntlich „im Himmel geschlos-
sen“.  

„Was nun Gott verbunden hat, der Mensch nicht trenne“, 
so äußert sich Jesus laut Markus (10,9) über die Ehe (griech. 
Urtext: ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος µὴ χωριζέτω; in 
der Vulgata: Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet). 
Dabei steht das „trenne“ im Konjunktiv (zu Deutsch: in der 
Möglichkeitsform). Das ist eher eine dringende Empfehlung, 
als ein absolutes Verbot. Und so legen auch die Kirchen des 
Ostens und der Reformation diesen Passus aus. Ein Hilfszeit-
wort wie kann / darf / soll / möge ist dem „trenne“ weder im 
Urtext, noch in der Vulgata beigefügt; deswegen ist es m.E. 
unzulässig, aus dem Text ein zwingendes Verbot der Ehe-
scheidung abzuleiten.  

Bei historischer Betrachtung ist die Frage erlaubt, ob Jesus 
nicht vorwiegend das Gewissen seiner Zeitgenossen wach-
rütteln wollte: Den Ehemännern war es ja seinerzeit aus fast 
jedem fadenscheinigen Grund erlaubt, ihre (nahezu rechtlo-
sen) Ehefrauen zu entlassen, meist mit sozial katastrophalen 
Folgen für diese. 

Die Ehe sei ein Sakrament (Heiligungsmittel), das die 
Eheleute sich selbst gegenseitig spenden (und nicht die Kir-
che), so wurden wir belehrt. Nun kennen wir alle Ehen, bei 
denen man sich fragen muss, ob diese zwei Menschen, die 
sich gegenseitig kaputt machen, anstatt zu „heiligen“, tat-
sächlich vor Gott verbunden sind. Wenn diese Unglücklichen 
sich trennen und Glück und Bestätigung in einer zweiten Ehe 
suchen, werden sie nach katholischem Recht vom Sakramen-
tenempfang ausgeschlossen (früher ganz exkommuniziert) 
und damit nach dem Selbstverständnis der Kirche gewisser-
maßen vorverurteilt zur ewigen Verdammnis. Eiskalt ist da-
mit dem Formalismus des Kirchenrechts Genüge getan.  

Jesus aber hat meines Wissens niemand aus seiner Ge-
meinschaft ausgeschlossen, exkommuniziert, auch nicht die 
(unberührbare) Sünderin, die seine Füße küsste und beweinte, 
oder Judas beim Abendmahl. Steht das Kirchenrecht etwa 
über dem Beispiel des Herren? Johannes Förg 

   
 
(K)ein Widerspruch? 
Unauflöslichkeit der Ehe und Zulassung zu einer Zweitehe 
Unübersehbar besteht in der katholischen Kirche eine Dis-
krepanz: Obwohl jede Ehe als unauflöslich gilt, werden den-
noch bestimmte Ehen aufgelöst. 
Wenn aber die Unauflöslichkeit 
eine Wesenseigenschaft der Ehe ist, 
so ist die faktische Zulassung zu 
einer zweiten Ehe rechtlich nur so denkbar, dass in diesen 
Fällen nicht die erste Ehe selbst, sondern die Rechts-
wirkungen der ersten Ehe aufgehoben werden. 
Es ist wieder einmal so weit: Über die wiederverheiratet Ge-
schiedenen in der katholischen Kirche wird heftig debattiert. 



Seit Jahrzehnten passiert das in Wellen mal mehr, mal weni-
ger intensiv. Neu in der zur Zeit laufenden Debatte ist die 
Tatsache, dass nun auch aus dem Mund zahlreicher Bischöfe 
Worte, Hinweise und Argumente zu hören sind, die in all den 
Jahrzehnten vorher von den Betroffenen, Reformkreisen, 
Theologinnen und Theologen immer wieder klagend, hoffend 
oder als Anregung formuliert worden sind. Die zwei zentralen 
Aussagen lauten hier: „Es muss doch auch für zivil geschie-
dene und wiederverheiratete Gläubige einen Neuanfang in 
der Liebe und Partnerschaft geben können!“ Und: „Es kann 
doch nicht sein, dass alle wiederverheiratet Geschiedenen 
unterschiedslos zeitlebens in einer schweren Sünde – näm-
lich des Ehebruchs – leben!“ 

Wenn diese beiden zentralen Aussagen nicht nur schöne, 
aber folgenlose Rhetorik sein sollen, dann stehen damit zwei 
zentrale Fragen zur Lösung an: Wie kann ein Neuanfang aus-
sehen, ohne die fest in der Tradition der katholischen Kirche 
verankerte Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe zu verlet-
zen? Und: Wie kann denn die zweite, zivilrechtlich geschlos-
sene Ehe von zivil Geschiedenen bewertet werden, wenn sie 
nicht mehr wie bisher als Ehebruch beziehungsweise als Ver-
letzung des weiterhin bestehenden ersten Ehebandes gilt? 
Unauflöslich, unauflöslicher, am unauflöslichsten 
Von der lehramtlichen Seite des Papstes und der Bischöfe 
werden diese Fragen allerdings nicht gestellt. Hier wird viel-
mehr fast stereotyp nur immer wieder auf die Lehre von der 
Unauflöslichkeit der Ehe hingewiesen, die auf keinen Fall in 
Frage gestellt werden darf. Sie muss weiter gelten – ohne 
Wenn und Aber! Als Theologin mit dem Spezialgebiet des 
Kirchenrechts reibt man sich da verwundert die Augen und 
traut den eigenen Ohren nicht. Was für eine kühne Behaup-
tung: die Unauflöslichkeit der Ehe sei unantastbar! Haben 
die Repräsentanten des Lehramtes etwa vergessen, dass die 
Unauflöslichkeit der Ehe im strengen Sinn des Wortes schon 
lange nicht mehr gilt, vielleicht sogar noch nie im absoluten 
Sinn gegolten hat? 

Spätestens seit dem 12. Jahrhundert gilt doch in der katho-
lischen Kirche, dass nicht einfachhin jede Ehe unauflöslich 
ist, auch nicht jede sakramentale Ehe und auch nicht jede 
geschlechtlich vollzogene Ehe, sondern nur jene Ehe, die so-
wohl sakramental als auch geschlechtlich vollzogen ist. Ge-
lehrt hat dies zum ersten Mal Papst Alexander III. Er stand 
damals im 12. Jahrhundert vor der Herausforderung, recht-
lich zu definieren, wann eine Ehe kirchlich gültig zu Stande 
kommt: schon durch die beiderseitige Willenskundgabe der 
Partner zur Ehe, wie es im römischen Recht der Fall war, 
oder erst durch den geschlechtlichen Vollzug der Ehe, wie 
es die germanische Rechtsauffassung war? Ist die Konsens-
theorie des römischen Rechts in die Kirche zu übernehmen, 
wonach die Ehe allein durch die wechselseitige freie Willens-
kundgabe zur Ehe zu Stande kommt, oder die Kopulatheorie 
des germanischen Rechts, wonach die Ehe allein durch den 
ersten Geschlechtsverkehr zu Stande kommt? 

Alexander III. entschied sich nicht zwischen beiden Theo-
rien, sondern verband sie miteinander zu folgender Regelung: 
Die Ehe kommt durch den Konsens zu Stande und wird durch 
die Kopula gefestigt. Diese Regelung gilt bis heute und zeigt 
sich im kirchlichen Gesetzbuch in folgender Ausgestaltung: 
Einerseits gilt jede Ehe als unauflöslich. So heißt es im kirch-
lichen Gesetzbuch, dem Codex Iuris Canonici (CIC) von 
1983 unmissverständlich: „Die Wesenseigenschaften der Ehe 
sind die Einheit und die Unauflöslichkeit, die in der christli-
chen Ehe im Hinblick auf das Sakrament eine besondere Fes-
tigkeit erlangen“ (c.1056). Nicht erst oder nur die christliche 
Ehe ist demnach unauflöslich, sondern jede Ehe; darüber hi-

naus ist diese Unauflöslichkeit der Ehe als Wesenseigenschaft 
qualifiziert, das heißt kommt jeder Ehe von Natur aus zu. 
Andererseits wird dann aber in c.1141 CIC normiert: „Die 
(sc. unter Getauften) gültige und (sc. geschlechtlich) voll-
zogene Ehe kann durch keine menschliche Gewalt und aus 
keinem Grunde, außer durch den Tod, aufgelöst werden.“  
Im Umkehrschluss folgt aus dieser Bestimmung des c.1141 
CIC, dass die geschlechtlich nicht vollzogene Ehe und die 
nichtsakramentale Ehe aufgelöst werden können, also doch 
nicht unauflöslich sind. Und in der Tat kennt die katholische 
Kirche Eheauflösungsverfahren für beide Fälle: Eine nicht-
vollzogene Ehe kann vom Papst in einem Gnadenakt aufge-
löst werden. Voraussetzung dafür ist, dass in einem besonde-
ren Verfahren bewiesen worden ist, dass die Ehe nicht voll-
zogen ist, nicht aber, dass noch nie ein Geschlechtsverkehr 
erfolgt ist (cc. 1061; 1142 CIC). Eine nichtsakramentale Ehe 
von zwei Ungetauften kann aufgelöst werden, wenn einer 
der beiden sich taufen lässt und der Ungetaufte sich von ihm 
trennt, indem er nicht mehr bereit ist, die Ehe mit dem Ge-
tauften weiterzuführen oder den Getauften keine freie Glau-
bensausübung gewährt (cc. 1143–1150 CIC). Hier wird die 
Ehe zugunsten des Glaubens aufgelöst (so genanntes paulini-
sches Privileg nach 1 Kor 7,12-15): Der Glaube hat Vorrang 
vor dem Eheband. Deshalb hat der/die Getaufte unter den 
genannten Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf die 
Ehescheidung. Sie erfolgt dadurch, dass der/die getaufte 
PartnerIn eine neue Ehe eingeht. Neben diesen beiden Ehe-
auflösungsverfahren, die im CIC geregelt sind, gibt es auch 
noch ein drittes Eheauflösungsverfahren, das außerhalb des 
CIC geregelt ist. Hiernach kann auch eine Ehe zwischen zwei 
Ungetauften ohne anschließender Taufe einer der beiden oder 
zwischen einem Getauften und einem Ungetauften dann auf-
gelöst werden, wenn es dem Seelen- bzw. Glaubensheil einer 
dritten, nämlich katholisch getauften Person dient, die einen 
der Ehepartner heiraten möchte. Diese Ehescheidung erfolgt 
durch den Papst kraft eines päpstlichen Gnadenaktes (so ge-
nanntes petrinisches Privileg).  

Die Auflösungsmöglichkeit von nichtvollzogenen Ehen 
und insbesondere das paulinische und petrinische Privileg 
provozieren geradezu die Frage, ob die katholische Kirche 
in der Praxis tut, was in der Logik nicht geht, nämlich die 
„Unauflöslichkeit“ zu steigern, und zwar nach folgender 
Gesetzmäßigkeit: prinzipiell ist jede Ehe unauflöslich; doch 
wenn die unauflösliche Ehe geschlechtlich vollzogen oder 
wenn sie sakramental ist, dann ist sie unauflöslicher als un-
auflöslich. Ist die unauflösliche Ehe geschlechtlich vollzogen 
und sakramental, dann ist sie schließlich am unauflöslichsten. 
Ob man es so zugespitzt formuliert oder nicht, Tatsache ist, 
dass in der katholischen Kirche folgende Diskrepanz besteht: 
Obwohl jede (nicht nur die sakramentale!) Ehe als unauflös-
lich gilt (c.1056 CIC), werden dennoch bestimmte Ehen in 
der katholischen Kirche aufgelöst (c.1141 CIC). 
Kirchliche Eheauflösungsverfahren sind Zulassungs- 
verfahren zu einer Zweitehe 
Wirklich unauflöslich im strengen Sinn des Wortes ist in der 
katholischen Kirche also nur die kirchlich gültige, sakramen-
tale und geschlechtlich vollzogene Ehe. Sie ist die unauflös-
lichste unter allen unauflöslichen Ehen – und das ist sie nicht 
aus einem spezifisch naturrechtlichen oder theologischen 
Grund, sondern deshalb, weil es der oberste kirchliche Ge-
setzgeber so verfügt hat. Denn in c.1141 CIC wie auch in 
seinen Vorgängerbestimmungen wird in keiner Weise auf 
die Natur oder die Wesenseigenschaft der Ehe rekurriert, 
sondern nur die absolute Unauflöslichkeit der Ehe normiert, 
ohne sie zu begründen. Das heißt im Klartext nichts anderes, 



als dass die absolute Unauflöslichkeit der Ehe letztlich nur 
durch kirchliche Setzung verfügt ist. Damit steht die Frage 
im Raum, womit diese kirchliche Setzungsvollmacht recht-
lich begründet ist und wie weit diese reicht. Reicht sie mög-
licherweise viel weiter als es der kirchlichen Autorität (der-
zeit) bewusst ist? „Kann vielleicht die Kirche alle Ehen auf-
lösen, aber sie weiß es noch nicht“ (Rudolf Weigand, Die 
Kirche und die wiederverheirateten Geschiedenen, in: An-
zeiger für die Seelsorge 107 [1998], 433– 439, 438)? Oder: 
Ist die kirchliche Auflösung einiger Ehen in Wahrheit gar 
keine Auflösung, sondern eine Zulassung zur zweiten Ehe 
(vgl. Matthäus Kaiser, Können Ehen aufgelöst werden?, in 
der kirchenrechtlichen Zeitschrift „De Processibus Matrimo-
nialibus“, DPM 2 [1995], 39–67, 67)? Die beiden hier zitier-
ten Autoren beantworten ihre Frage mit einem eindeutigen 
„Ja“. Denn mit einem „Nein“ zu antworten, würde die Ehe-
konzeption der katholischen Kirche als in sich widersprüch-
lich erweisen. Wenn nämlich die Unauflöslichkeit wirklich 
eine Wesenseigenschaft der Ehe ist, wie ist dann erklärbar, 
dass bestimmte – nämlich nichtsakramentale und nichtge-
schlechtlich vollzogene – Ehen aufgelöst werden? Wenn 
aber die Unauflöslichkeit keine Wesenseigenschaft der Ehe 
ist, warum ist dann die Auflösbarkeit der Ehe auf die beiden 
Kriterien der Nichtsakramentalität und des Nichtvollzugs 
einer Ehe beschränkt? Auf diese Fragen gibt es letztendlich 
nur zwei Antwortmöglichkeiten: Entweder ist die Unauflös-
lichkeit eine Wesenseigenschaft der Ehe – dann muss aber 
das, was als „Auflösung“ der Ehe bezeichnet wird, faktisch 
die Zulassung zu einer zweiten Ehe sein. Das ist rechtlich 
nur so denkbar, dass in den genannten Fällen die Rechts-
wirkungen der ersten Ehe (nicht: die erste Ehe selbst) auf-
gehoben werden, und zwar mittels des Rechtsinstituts der 
Dispens (Befreiung von einer Verpflichtungskraft eines Ge-
setzes für spezifische Einzelfälle). Oder die Unauflöslich-
keit ist keine Wesenseigenschaft der Ehe – dann sind von 
der Kirche Kriterien für die Auflösbarkeit von Ehen fest-
zulegen und im Laufe der Zeit immer wieder neu an die 
Zeichen der Zeit anzupassen. Das sind die einzigen beiden 
Antwortmöglichkeiten innerhalb der Logik der Ehekonzep-
tion der katholischen Kirche. Egal, welche der beiden Ant-
worten für zutreffend erklärt wird, durch jede wird deutlich 
vor Augen geführt, dass die Kirche, repräsentiert durch den 
Papst als den obersten Gesetzgeber, eine gehörige Rechtsvoll-
macht über die Ehe innehat und ausübt. Das wiederum hängt 
damit zusammen, dass nach katholischer Lehre die Sakra-
mente nicht nur Handlungen Jesu Christi sind, sondern auch 
Handlungen der Kirche. In diesem Sinn wird pointiert in 
c. 840 CIC formuliert, dass die Sakramente „von Christus, 
dem Herrn eingesetzt und der Kirche anvertraut“ sind, so 
dass sie zugleich „Handlungen Christi und der Kirche“ sind. 
Deshalb kann und muss auch die Kirche, vertreten durch die 
höchste kirchliche Autorität, die für die Feier der Sakramente 
maßgeblichen Kriterien jedes einzelnen Sakramentes fest-
legen. In kirchenrechtlicher Sprache auf den Punkt gebracht 
lautet das wie folgt: „Da die Sakramente für die ganze Kirche 
dieselben sind und zu dem von Gott anvertrauten Gut gehö-
ren, hat allein die höchste kirchliche Autorität zu beurteilen 
oder festzulegen, was zu ihrer Gültigkeit erforderlich ist; 
dieselbe bzw. eine andere nach Maßgabe des can. 838, §§ 3 
und 4 zuständige Autorität hat zu entscheiden, was für die 
Erlaubtheit zur Feier, zur Spendung und zum Empfang der 
Sakramente und was zu der bei ihrer Feier einzuhaltenden 
Ordnung gehört“ (c.841 CIC). 

Die Ausgestaltung der Sakramente ist also von Seiten der 
Kirche festzulegen, wobei gesetzlich genau geregelt ist, wer 

die Kriterien für die Gültigkeit und wer die Kriterien für die 
Erlaubtheit der Feier der Sakramente festlegt. Demnach hat 
die höchste kirchliche Autorität stets neu zu beurteilen und 
festzulegen, was zur Gültigkeit der einzelnen Sakramente er-
forderlich ist, natürlich ohne dabei die Substanz des Sakra-
mentes zu verändern. Die Gültigkeitskriterien dürfen also 
„nicht beliebig gestaltet“ werden (Joseph Ratzinger, Grenzen 
kirchlicher Vollmacht. Das neue Dokument von Papst Johan-
nes Paul II. zur Frage der Frauenordination, in: Internationale 
katholische Zeitschrift Communio 23 [1994], 337–345, 338), 
sondern müssen stets dem Wesen des Sakraments Rechnung 
tragen. Deswegen müssen sie aber nicht „nur in ehrfürchtiger 
Treue weiter(ge)geben“ werden. Andernfalls wäre c.841 hin-
fällig und der teils große geschichtliche Wandel, der bei den 
Gültigkeitskriterien etlicher Sakramente wie zum Beispiel 
der Buße, der Krankensalbung und der Ehe festzustellen ist, 
theologisch nicht erklärbar. 

Diese Rechtsvollmacht über die Sakramente hat die katho-
lische Kirche gerade im Hinblick auf die Ehe reichhaltig an-
gewendet. Deutliche Niederschläge dafür sind die zahlreichen 
Rechtsbestimmungen über die Ehehindernisse (cc.1073–1094 
CIC), die Konsensmängel (cc.1095–1107 CIC) und die ein-
zuhaltenden Formalitäten, damit der eheliche Konsensaus-
tausch gültig zu Stande kommt (cc.1108–1117 CIC). Auch 
die Regelungen für die Gültigmachung einer ungültigen Ehe 
durch die so genannte „Heilung in der Wurzel“ (cc.1161–
1165 CIC) sind Ausdruck dieser Rechtsvollmacht. Denn der 
Heilungsvorgang der ungültigen Ehe besteht darin, dass die 
kirchliche Autorität der „Ehe“ die Rechtswirkungen zuspricht 
bzw. gewährt, die sie aufgrund ihrer Ungültigkeit gar nicht 
hat – und diese Rechtswirkungen werden sogar rückwirkend 
verliehen.  
Befreiung von den Rechtswirkungen der ersten Ehe als  
Zukunftsoption  
Wenn erstens der Kirche nicht nur die Sakramente an sich, 
sondern insbesondere auch deren rechtliche Ausgestaltung 
anvertraut sind, wenn zweitens die Kirche von dieser recht-
lichen Ausgestaltungskompetenz im Bereich des Ehesakra-
ments bisher schon in vielfältiger Weise Gebrauch gemacht 
hat und wenn drittens das Heil der Seelen in der Kirche 
immer das oberste Gesetz sein muss, wie es pointiert in der 
letzten Bestimmung des kirchlichen Gesetzbuches heißt 
(c.1752 CIC), dann liegt im Blick auf die rechtliche Situa-
tion der zivil geschiedenen und wiederverheirateten Gläu-
bigen ein Reformvorschlag nahe, der sowohl die Unauflös-
lichkeit der Ehe als Wesenseigenschaft als auch die Rechts-
vollmacht der Kirche über die Ehe ernst nimmt und konse-
quent zu Ende denkt. Beide, der Grundsatz von der Unauf-
löslichkeit der Ehe und die Überzeugung von der Rechts-
vollmacht der Kirche über die Ehe, sollten so miteinander 
verbunden werden, dass künftig bei jeder Ehe – also auch 
bei der sakramentalen und geschlechtlich vollzogenen Ehe – 
unter bestimmten Voraussetzungen die Rechtswirkungen der 
Eheschließung aufgehoben und eine zweite Eheschließung 
gewährt werden können. Zu diesen Voraussetzungen müsste 
zum einen das aufrichtige Bekenntnis beider Ehepartner ge-
hören, dass aus ihrer beider Sicht ihre Ehe unwiederbringlich 
gescheitert ist und sich keiner vom anderen als böswillig ver-
lassen erachtet. Zum anderen müsste der erneut heiratswillige 
Partner glaubhaft bezeugen, dass er in einem Prozess der Bu-
ße das Scheitern seiner ersten Ehe aufgearbeitet und seine 
eigenen Anteile daran, insbesondere die der eigenen Schuld, 
erkannt hat und demzufolge die zweite Ehe im Bewusstsein 
der Reue eingehen wird. Denn „wenn die eigene Verantwor-
tung und eine mögliche Schuld angenommen werden, wächst 



die Chance, eine neue Perspektive zu finden und ggf. in einer 
neuen Partnerschaft nicht wieder aus den alten Gründen zu 
scheitern. Viele Paare bzw. Frauen und Männer haben eine 
hohe Bereitschaft, sich diesen Fragen zu stellen, weil sie sich 
nichts mehr wünschen, als dass ihr weiteres Leben und eine 
mögliche zweite Partnerschaft gelingen“ – wie es die 2013 
veröffentlichte Handreichung der Erzdiözese Freiburg zur 
Begleitung von Menschen in Trennung, Scheidung und nach 
ziviler Wiederverheiratung (zugänglich unter: http://www.fa 
milienseelsorge-freiburg.de/html/media/dl.html?v=106289) 
knapp und präzise auf den Punkt gebracht hat.  

Dieser Reformvorschlag, unter bestimmten Vorausset-
zungen die Rechtswirkungen der ersten Ehe aufzuheben, um 
zivil geschiedenen Katholikinnen und Katholiken einen Neu-
anfang in einer zweiten Ehe zu ermöglichen, resultiert aus 
zwei Schlussfolgerungen, die sich aus der bisher praktizier-
ten Rechtsvollmacht der Kirche über die Ehe ergeben:  

Wenn es der Kirche zukommt, die Kriterien für das Zu-
standekommen der Rechtswirkungen einer Ehe festzulegen, 
dann kommt es ihr auch zu, die Kriterien für deren Beendi-
gung zu bestimmen.  

Wenn die Kirche einer ungültigen Ehe die Rechtswirkun-
gen einer gültigen Ehe gewähren kann, wie das bei der Hei-
lung der Ehe in der Wurzel der Fall ist, dann muss sie auch 
umgekehrt die Rechtswirkungen einer Ehe aufheben können.  

Bei der sich daraus ergebenden Rechtsvollmacht, in be-
stimmten Fällen von den Rechtswirkungen der ersten Ehe 
mit Hilfe des Rechtsinstituts der Dispens zu befreien, sind 
vor allem zwei Aspekte besonders hervorzuheben: Nicht die 
erste Ehe wird aufgehoben, sondern „nur“ die Rechtswirkun-
gen der ersten Ehe werden beendet. Die entscheidende theo-
logisch-rechtliche Grundlage dafür ist die Unterscheidung 
zwischen der Unauflöslichkeit der (konkreten) Ehe einerseits 
und der Aufhebbarkeit der rechtlichen Wirkungen der un-
auflöslichen Ehe andererseits. Die Unauflöslichkeit ist die 
innere Folge des einander ausgetauschten Ehekonsenses und 
daher sowohl für die Gatten wie auch für die Kirche unver-
fügbar, während die Rechtswirkungen der unauflöslichen 
Ehe für das Ehepaar durch die Kirche aufgehoben werden 
können. Deshalb bleibt bei der Aufhebung der Rechtswir-
kungen der Ehe die Beziehungsgeschichte bzw. die bei der 
Eheschließung eingegangene Bindung der beiden Partner 
bestehen. Die Befreiung von den rechtlichen Wirkungen des 
gültigen Ehebandes stellt nicht den Regelfall, sondern den 
Ausnahmefall für gescheiterte Ehen dar. Andernfalls würde 
die Unauflöslichkeitslehre nicht mehr ernstgenommen wer-
den. Dementsprechend gibt es keinen Rechtsanspruch der 
Partner auf diese Befreiung, sondern nur die rechtliche Mög-
lichkeit, diese als Ausnahmegenehmigung zu beantragen. 
Das Rechtsmittel dazu ist die Dispens; Grundlage für eine 
solche Dispens ist das Vorliegen eines gerechten Grundes 
(zum Beispiel menschlicher und geistlicher Schaden), auf-
grund dessen das Ehepaar oder eine(r) der beiden Partner 
einen Antrag stellt und die zuständige kirchliche Autorität 
beurteilt, ob die Befreiung von den rechtlichen Verpflichtun-
gen des Ehebandes angesichts der unheilbaren Zerrüttung 
dieser Ehe und der Aufarbeitung ihres Scheiterns zum geist-
lichen Wohl der Partner beiträgt oder nicht. Mit dieser neuen 
Regelung und Praxis der Befreiung von den Rechtswirkungen 
der ersten Ehe durch Dispens würde erstens die Widersprüch-
lichkeit zwischen Unauflöslichkeit und Auflösung der Ehe 
überwunden und zweitens die Seelennot vieler zivil geschie-
dener und wiederverheirateter Gläubigen sowie deren Fami-
lien, Seelsorger und Seelsorgerinnen andererseits gelindert 
werden. Erstveröffentlichung in Herder-Korrespondenz 

Termin-Kalender 
Montag, 26. Januar 2015, 18.30 – 19.00Uhr 
Augsburg, St. Peter am Perlach 
Das Montagsgebet 
In der halbstündigen Andacht wird im Lobpreis Gottes für 
die Erneuerung der Kirche gebetet. Mit Ausnahme der Schul-
ferien findet das Montagsgebet in St. Peter am Perlach immer 
am letzten Montag im Monat um 18.30 Uhr statt, also am 
26. Januar, 23. Februar, 27. April, 29. Juni, 27. Juli, ... 2015. 
Im Anschluss an den Gottesdienst besteht Gelegenheit zum 
Gedankenaustausch in einem nahe gelegenen Restaurant. 
 
Freitag 27. – Sonntag 29. März 2015 
Caritas Tagungshaus, Wintererstraße 17-19, 79104 Freiburg 
36. öffentliche Bundesversammlung Wir sind Kirche 
Schwerpunktthema: „Partner oder Helfer? Strukturen der 
Mitwirkung von Laien in der röm.-katholischen Kirche“ mit 
Prof. Dr. Georg Bier (Theologische Fakultät der Univer-
sität Freiburg) und Pater Klaus Mertes SJ, Direktor des 
Kollegs St. Blasien 
Nähere Infos und Anmeldung: Thomas Kaufhold, Heidehof-
weg 119A, 22850 Norderstedt, Tel.: 040-30981603, E-Mail: 
kaufhold@wir-sind-kirche.de 
Anmeldung bis 27. Februar 2015 
 
Freitag, 10. April 2015, 11.00 – 13.00 Uhr  
Führung durch das historische Wasserwerk am Hochablass 
in Augsburg. Anschließend WsK-Teamsitzung bis 15 Uhr. 
(Tram 6,  –>>>> Friedberg West, Hst. Am Eiskanal, 15 Min. Fuß-
weg), Anmeldung erforderlich: Tyroller, Tel. 0821/407766.  

   
 
Spendenaufruf 
Die KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche dankt allen, die 
ihr vielfältiges Engagement in Kirche und Gesellschaft auch 
mit einer Spende unterstützen. Ohne Kirchensteuermittel ist 
Wir sind Kirche ausschließlich auf diese Zuwendungen an-
gewiesen, um wichtige Projekte und Aktionen finanzieren zu 
können. Die Spenden sind steuerabzugsfähig. 
Bundesweites Spendenkonto 
Wir sind Kirche e.V., Darlehnskasse Münster e.G. 
IBAN: DE07 4006 0265 0018 2220 00 
BIC: GENODEM1DKM 

   
 
Zu guter Letzt 
danken wir allen Minipublik-Beziehern für eine Spende zur 
Begleichung der Druck- und Portokosten., z.B. durch eine 
einmalige Überweisung. 
 

Spendenkonto:  
Wir sind Kirche Augsburg 
Sparkasse Donauwörth 
IBAN: DE12 7225 0160 0190 7228 50 
BIC: BYLADEM1DON 
(Die Spenden sind steuerlich nicht absetzbar) 

 
Alle Beiträge in Minipublik sind für den persönlichen 
Gebrauch frei verfügbar. 
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